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Beantwortung der Einwohneranfrage - Kultur- und Museumskonzept (EAF-0145/2018) 

 
Sehr geehrte Frau P., 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.: 
Die Experten wurden durch Mitarbeiter des Kulturamtes ausgewählt und im Ausschuss für 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus und im Kulturbeirat diskutiert und bestätigt.  
Liste: Siehe Anlage!  
 
Zu 2.: 
Das Verständnis des der Frage zugrunde liegenden Begriffs des Kurtierens, trifft nicht die 
Aufgabenstellung der Museumsleitung. Alle in den Räumen des Thüringer Museums 
durchgeführten Ausstellungen wurden durch die Museumsleitung vorbereitet und begleitet.  
 
Zu 3.: 
Das vorgelegte Museumskonzept geht von einem Gesamtzeitraum bis 2024 aus.  
 
Zu 4. und 5.: 
In der Beantwortung zur EAF-0141/2018 wurde die Zuständigkeit der Stadt zur Unterhaltung 
der Gärten und Parks nicht verneint. Es wurde lediglich darauf abgestellt, dass es sich hier 
um keine (gesetzliche) Pflichtaufgabe handelt, sondern um eine Leistung, die von der 
Aufsichtsbehörde dem freiwilligen Bereich zugeordnet wird und daher bei der derzeitigen 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mit hoher Priorität abgearbeitet werden kann. 
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Der Verantwortung der Pflege der Gärten und Parks sowohl unter touristischen 
Gesichtspunkten als auch zum Wohle aller Eisenacher Bürgerinnen und Bürger ist sich die 
Stadtverwaltung bewusst, jedoch können aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen zur 
Erhaltung der Verkehrssicherheit der gesamten städtischen Infrastruktur nicht die von Ihnen 
gewünschten und durchaus wichtigen Betreuungs- und Pflegearbeiten in diesem Bereich 
finanziert werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 
 
 


	FAuswirkung

